
Stadt Coswig (Anhalt) 

Beschluss Vorlage-Nr: COS-BV-143/2025 

= , Aktenzeichen: rie 
öffentlich 

Datum: 24.04.2025 

Einreicher: Bürgermeister 
Verfasser: Hauptamt 

Betreff: 

Unterjährige Stellenplanänderung 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge 
Mitw.- 

S o | I | Anwesend | verbot | Dafür | Dagegen | Enthaltung 

20.05.2025 | Haupt- und Finanzausschuss 10 9 0 9 0 0 

05.06.2025 | Stadtrat der Stadt Coswig 29 26 0 26 0 0 
(Anhalt) 

Beschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die unterjährige Erhöhung der Stellen um 
0,5385 vzÄ im Bereich der Musikschullehrkräfte. 



COS-BV-143/2025 

Beschlussbegründung: 

Aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichts Az: B 12 R 3/20 R vom 28.06.2022, dem sog. 

Herrenbergurteil, und der darin vorgenommenen Schärfung der Kriterien der betrieblichen 
Eingliederung von Honorarkräften, können Honorarverträge künftig so nicht weiterbestehen. 

Ein von der Stadt Coswig (Anhalt) gestellter Antrag bei der Clearingstelle der deutschen 
Rentenversicherung zur Statusfeststellung hat ergeben, dass es sich bei den hier tätigen 
Honorarkräfte um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse handelt. 

Eine Übergangsregelung erlaubt bei Einverständnis der Beteiligten eine fingierte 

selbstständige Lehrtätigkeit bis Ende des Jahres 2026. Eine Einverständniserklärung wurde 
den tätigen Honorarkräften vorgelegt. Zwei der Lehrkräfte haben ihr Einverständnis zur 

Übergangsregelung nicht erklärt und signalisiert, dass sie eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung anstreben. Zwei weitere Lehrkräfte mit einem Unterrichtsumfang von 

insgesamt 7 Stunden haben sich Einverstanden erklärt, vorerst die Übergangsregelung in 
Anspruch zu nehmen. 

Das Herrenbergurteil stellt eine rechtliche Verpflichtung dar, um Rechtssicherheit zu schaffen 

und den Musikschulunterricht im derzeitigen Umfang aufrecht erhalten zu können. Die 
Umwandlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse ist notwendig. Der 

Stellenplan ist demensprechend um 0,5385 vzÄ im Bereich der Musikschullehrkräfte zu 
erhöhen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

JA: X NEIN: 

Aufwendungen/Auszahlungen: 30.000,00 € 

Erträge/Einnahmen: 

Planmäßig bei Kto.: 26301.501200 

Überplanmäßig bei Kto.: 
Außerplanmäßig bei Kto.: 

Bemerkungen: 

Anlagen: 

Dr A 
Peter Nössler André Saage 
Vorsitzender des Stadtrates Bürgermeister 
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